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Die immer häufiger werdende Errichtung von BJitzschutzanlagen auf

Gebäuden, die Dachsfänder der Ortsnetze tragen, hof eine Neuformu

lierung des § 16- und im Zusammenhang damit auch der Bestim

mungen 10,8) und 14,3) - nofwendig gemacht. Die Ausarbeitung der

betreffenden Bestimmungen geschah im engsten Einvernehmen mit

dem Verband der Elektrizitätswerke österreichs.

Die Fortschritfe auf dem Gebiefe der Sprengtechnik haben darüber

hinaus noch eine Novellierung der §§ 20, 21 und 22 erforderlich

gemach!.

Der vorliegende Nachtrag enthält die Neuformulierungen, die an die

Sfelleder befreHendenTexfsfellen in der 2. ergänzten Auflage der

Leitsätze OVE-E 49/1960,·. heraUsgegeben im Februar 1960, zu treten

haben.
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